
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

2129-8 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
 

1. Aktualisierung 2010 (1. März 2010) 
 
 
Das  Bundes-Immissionsschutzgesetz wurde durch Art. 15b des Gesetzes zur Neuregelung des Wasser-
rechts v. 31. Juli 2009, BGBl. I S. 2585, und durch Art. 2 des Rechtsbereinigungsgesetzes Umwelt v.  
11. August 2009, BGBl. I S. 2723, mit Wirkung vom 1. März 2010 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 2  Geltungsbereich 

(1) … 
(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten 

nicht für Flugplätze, soweit nicht der Sechste Teil 
betroffen ist, und für Anlagen, Geräte, Vorrichtun-
gen sowie Kernbrennstoffe und sonstige radioakti-
ve Stoffe, die den Vorschriften des Atomgesetzes 
oder einer hiernach erlassenen Rechtsverordnung 
unterliegen, soweit es sich um den Schutz vor den 
Gefahren der Kernenergie und der schädlichen 
Wirkung ionisierender Strahlen handelt. Sie gelten 
ferner nicht, soweit sich aus wasserrechtlichen 
Vorschriften des Bundes und der Länder zum 
Schutz der Gewässer oder aus Vorschriften des 
Düngemittel- und Pflanzenschutzrechts etwas 
anderes ergibt. 
 
 
 
§ 6  Genehmigungsvoraussetzungen 

(1)-(2) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
 
§ 2  Geltungsbereich 

(1) (unverändert) 
(2) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten 

nicht für Flugplätze, soweit nicht die sich aus die-
sem Gesetz ergebenden Anforderungen für 
Betriebsbereiche oder der Sechste Teil betroffen 
sind, und für Anlagen, Geräte, Vorrichtungen so-
wie Kernbrennstoffe und sonstige radioaktive Stof-
fe, die den Vorschriften des Atomgesetzes oder 
einer hiernach erlassenen Rechtsverordnung un-
terliegen, soweit es sich um den Schutz vor den 
Gefahren der Kernenergie und der schädlichen 
Wirkung ionisierender Strahlen handelt. Sie gelten 
ferner nicht, soweit sich aus wasserrechtlichen 
Vorschriften des Bundes und der Länder zum 
Schutz der Gewässer oder aus Vorschriften des 
Düngemittel- und Pflanzenschutzrechts etwas 
anderes ergibt. 
 
§ 6  Genehmigungsvoraussetzungen 

(1)-(2) … 
(3) Eine beantragte Änderungsgenehmigung 

darf auch dann nicht versagt werden, wenn 
zwar nach ihrer Durchführung nicht alle Immis-
sionswerte einer Verwaltungsvorschrift nach 
§ 48 oder einer Rechtsverordnung nach § 48a 
eingehalten werden, wenn aber 

1. der Immissionsbeitrag der Anlage unter 
Beachtung des § 17 Absatz 3a Satz 3 
durch das Vorhaben deutlich und über 
das durch nachträgliche Anordnungen 
nach § 17 Absatz 1 durchsetzbare Maß 
reduziert wird, 

2. weitere Maßnahmen zur Luftreinhaltung, 
insbesondere Maßnahmen, die über den 
Stand der Technik bei neu zu errichten-
den Anlagen hinausgehen, durchgeführt 
werden, 

3. der Antragsteller darüber hinaus einen 
Immissionsmanagementplan zur Verrin-
gerung seines Verursacheranteils vor-
legt, um eine spätere Einhaltung der An-



 

 

    
 

 
 
 
 
 
§ 8  Teilgenehmigung 

Auf Antrag kann eine Genehmigung für die Er-
richtung einer Anlage oder eines Teils einer Anla-
ge oder für die Errichtung und den Betrieb eines 
Teils einer Anlage erteilt werden, wenn 

1.-3. … 
Die Bindungswirkung … 
 
§ 8a  Zulassung vorzeitigen Beginns 

(1) In einem Verfahren zur Erteilung einer Ge-
nehmigung kann die Genehmigungsbehörde auf 
Antrag vorläufig zulassen, dass bereits vor Ertei-
lung der Genehmigung mit der Errichtung ein-
schließlich der Maßnahmen, die zur Prüfung der 
Betriebstüchtigkeit der Anlage erforderlich sind, 
begonnen wird, wenn 

1.-3. … 
(2)-(3) … 

 
§ 9  Vorbescheid 

(1) Auf Antrag kann durch Vorbescheid über 
einzelne Genehmigungsvoraussetzungen sowie 
über den Standort der Anlage entschieden werden, 
sofern die Auswirkungen der geplanten Anlage 
ausreichend beurteilt werden können und ein be-
rechtigtes Interesse an der Erteilung eines Vorbe-
scheides besteht. 

(2)-(3) … 
 

§ 12  Nebenbestimmungen zur Genehmigung 
(1) Die Genehmigung kann unter Bedingungen 

erteilt und mit Auflagen verbunden werden, soweit 
dies erforderlich ist, um die Erfüllung der in § 6 
genannten Genehmigungsvoraussetzungen si-
cherzustellen. Zur Sicherstellung der Anforderun-
gen nach § 5 Abs. 3 kann bei Abfallentsorgungs-
anlagen im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1 auch eine 
Sicherheitsleistung auferlegt werden. 

(2)-(2b) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) … 

forderungen nach § 5 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 zu erreichen, und 

4. die konkreten Umstände einen Widerruf 
der Genehmigung nicht erfordern. 

 
§ 8  Teilgenehmigung 

Auf Antrag soll eine Genehmigung für die Er-
richtung einer Anlage oder eines Teils einer Anla-
ge oder für die Errichtung und den Betrieb eines 
Teils einer Anlage erteilt werden, wenn 

1.-3. (unverändert) 
Die Bindungswirkung (unverändert) 
 
§ 8a  Zulassung vorzeitigen Beginns 

(1) In einem Verfahren zur Erteilung einer Ge-
nehmigung soll die Genehmigungsbehörde auf 
Antrag vorläufig zulassen, dass bereits vor Ertei-
lung der Genehmigung mit der Errichtung ein-
schließlich der Maßnahmen, die zur Prüfung der 
Betriebstüchtigkeit der Anlage erforderlich sind, 
begonnen wird, wenn 

1.-3. (unverändert) 
(2)-(3) (unverändert) 

 
§ 9  Vorbescheid 

(1) Auf Antrag soll durch Vorbescheid über ein-
zelne Genehmigungsvoraussetzungen sowie über 
den Standort der Anlage entschieden werden, 
sofern die Auswirkungen der geplanten Anlage 
ausreichend beurteilt werden können und ein be-
rechtigtes Interesse an der Erteilung eines Vorbe-
scheides besteht. 

(2)-(3) (unverändert) 
 

§ 12  Nebenbestimmungen zur Genehmigung 
(1) Die Genehmigung kann unter Bedingungen 

erteilt und mit Auflagen verbunden werden, soweit 
dies erforderlich ist, um die Erfüllung der in § 6 
genannten Genehmigungsvoraussetzungen si-
cherzustellen. Zur Sicherstellung der Anforderun-
gen nach § 5 Abs. 3 soll bei Abfallentsorgungsan-
lagen im Sinne des § 4 Abs. 1 Satz 1 auch eine 
Sicherheitsleistung auferlegt werden. 

(2)-(2b) (unverändert) 
(2c) Der Betreiber kann durch Auflage ver-

pflichtet werden, den Wechsel eines im Ge-
nehmigungsverfahren dargelegten Entsor-
gungswegs von Abfällen der zuständigen Be-
hörde anzuzeigen. Das gilt ebenso für in Ab-
fallbehandlungsanlagen erzeugte Abfälle. Bei 
Abfallbehandlungsanlagen können außerdem 
Anforderungen an die Qualität und das Schad-
stoffpotential der angenommenen Abfälle so-
wie der die Anlage verlassenden Abfälle ge-
stellt werden. 

(3) (unverändert) 



 

 

    
 

§ 17  Nachträgliche Anordnungen 
(1)-(4) … 
(4a) Zur Erfüllung der Pflichten nach § 5 Abs. 3 

kann bei Abfallentsorgungsanlagen im Sinne des 
§ 4 Abs. 1 Satz 1 auch eine Sicherheitsleistung 
angeordnet werden. Nach der Einstellung des 
gesamten Betriebs können Anordnungen zur Erfül-
lung der sich aus § 5 Abs. 3 ergebenden Pflichten 
nur noch während eines Zeitraums von einem Jahr 
getroffen werden. 

 
 
 
(5) Die Absätze 1 bis 4a gelten entsprechend 

für Anlagen, die nach § 67 Abs. 2 anzuzeigen sind 
oder vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nach § 16 
Abs. 4 der Gewerbeordnung anzuzeigen waren. 
 
 

§ 17  Nachträgliche Anordnungen 
(1)-(4) (unverändert) 
(4a) Zur Erfüllung der Pflichten nach § 5 Abs. 3 

soll bei Abfallentsorgungsanlagen im Sinne des 
§ 4 Abs. 1 Satz 1 auch eine Sicherheitsleistung 
angeordnet werden. Nach der Einstellung des 
gesamten Betriebs können Anordnungen zur Erfül-
lung der sich aus § 5 Abs. 3 ergebenden Pflichten 
nur noch während eines Zeitraums von einem Jahr 
getroffen werden. 

(4b) Anforderungen im Sinne des § 12 Ab-
satz 2c können auch nachträglich angeordnet 
werden. 

(5) Die Absätze 1 bis 4b gelten entsprechend 
für Anlagen, die nach § 67 Abs. 2 anzuzeigen sind 
oder vor Inkrafttreten dieses Gesetzes nach § 16 
Abs. 4 der Gewerbeordnung anzuzeigen waren. 
 
 

 
 


